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PRAXIS/PRATIQUE

Karin Keller

Streik — Rechtliche Aspekte aus polizeilicher Sicht

Zusammenfassung der Seminararbeit des Fiihrungslehrganges lll fiir Polizeioffizierinnen
am Schweizerischen Polizei-Institut

1.  Einleitung

| Zusammenfassung

Die Schweiz galt wahrend langer Zeit als «Hort
des Arbeitsfriedens». Ein Blick zuriick in die
Geschichte zeigt jedoch, dass auch die Schweiz
— gerade in wirtschaftlich und politisch schwie-
rigen Zeiten — immer wieder mit Streiks kon-
frontiert war und ist. Fiir die Polizei stellt sich
jeweils die Frage, wann sie aktiv in einen Streik
eingreifen darf bzw. muss.

Unter dem Begriff Streik versteht man land-
ldufig eine gemeinsame, meist gewerkschaftlich
gelenkte Arbeitsniederlegung als Massnahme
in einem Arbeitskampf oder die kollektive Ver-
weigerung der geschuldeten Arbeitsleistung
zum Zwecke der Durchsetzung von Forde-
rungen nach bestimmten Arbeitsbedingungen
gegeniiber einem oder mehreren Arbeitgebern.!
Die bis Ende 1999 geltende Bundesverfassung
kannte kein eigentliches Grundrecht der Streik-
freiheit. Die Bundesverfassung von 1999 (in
Kraft seit 1.1.2000) gewédhrleistet nun in Art. 28
die Koalitionsfreiheit als eigenstdndiges Grund-
recht und erklédrt Streik und Aussperrung fiir
zuldssig, sofern sie Arbeitsbeziehungen betref-
fen und wenn keine Verpflichtungen entgegen
stehen, den Arbeitsfrieden zu wahren oder
Schlichtungsverhandlungen zu fithren (Art. 28
Abs. 3 BV). Diese beiden Voraussetzungen der
Zuldssigkeit von Streik und Aussperrung wur-
den durch das Bundesgericht in BGE 125 III 277
konkretisiert:

— der Streik muss von einer tariffihigen Orga-
nisation getragen werden

— der Streik muss durch einen Gesamtarbeits-
vertrag regelbare Ziele verfolgen

— der Streik darf nicht gegen bestehende Frie-
denspflichten verstossen

— der Streik muss verhdltnismassig sein.

Somit umfasst das Streikrecht das Recht, zum
Zweck der Durchsetzung von Forderungen, die

1 BGE 125 III 283; Wolfgang Portmann/Jean-Fritz Stéckli, Kollektives
Arbeitsrecht, Ziirich 2004.
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das Arbeitsverhdltnis im weitesten Sinne be-
treffen, das Druckmittel der Arbeitsniederle-
gung anzuwenden. Dies beinhaltet aber auf kei-
nen Fall das Recht, zur Durchsetzung dieser
Forderungen Sachwerte im Eigentum des be-
streikten Arbeitgebers oder unbeteiligter Dritt-
personen zu beschddigen oder zu zerstéren bzw.
Menschen zu gefdhrden oder gar zu verletzen.

2. Straftatbestdnde, welche durch
Streikende erfiillt werden kénnen

Die Teilnahme an einem Streik kann sowohl ar-
beitsrechtliche als auch strafrechtliche Konse-
quenzen nach sich ziehen. Auf die arbeitsrecht-
lichen Folgen wird in den folgenden Ausfiih-
rungen nicht ndher eingegangen, da die Polizei
mit dieser Problematik nicht konfrontiert ist. In
strafrechtlicher Hinsicht kénnen durch Strei-
kende diverse Straftatbestdnde erfiillt werden,
welche im Einzelnen zu priifen sind. Dabei er-
folgt vorliegend eine Beschriankung auf die
wichtigsten Delikte. Die Frage nach der Erfiil-
lung eines konkreten Straftatbestandes ist eng
mit der Frage verkniipft, wann die Polizei an-
lasslich eines Streiks zum Eingreifen verpflich-
tet ist. Solange ndmlich durch Streikende keine
strafbaren Handlungen veriibt werden bzw. di-
ese durch das Streikrecht gedeckt sind, ist ein
polizeiliches Eingreifen nicht angezeigt (Aus-
nahme: unmittelbare Gefahrenabwehr).

a) Nétigung (Art. 181 StGB)

Den Tatbestand der No6tigung im Sinne von
Art. 181 StGB erfiillt, wer jemanden durch Ge-
walt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder
durch andere Beschrankung der Handlungs-
freiheit notigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder
zu dulden. Auf subjektiver Seite wird Vorsatz
gefordert. Nach stdndiger Rechtsprechung des
Bundesgerichtes indiziert die Tatbestandsmas-
sigkeit der Notigung noch nicht die Rechtswid-
rigkeit. Diese muss vielmehr positiv begriindet
werden. Eine Notigung ist nur unter drei alter-
nativen Voraussetzung rechtswidrig und damit
strafbar:

— der mit der Notigung verfolgte Zweck ist un-

erlaubt,

— das zur Notigung verwendete Mittel ist uner-
laubt,

— die Verkniipfung eines an sich zuldssigen
Mittels mit einem an sich zuldssigen Zweck
ist rechtsmissbrdauchlich oder sittenwidrig.2

Jeder Streik an sich beinhaltet ein «nétigendes»
Element: die Arbeitgeberseite soll durch den
Streik zu einer Verhaltensdnderung zugunsten
der Arbeitnehmerseite veranlasst («gendtigt»)
werden. Bei einem rechtmdssigen, d.h. verfas-
sungskonformen Streik wird sich jedoch die
Rechtswidrigkeit in den seltensten Fallen positiv
begriinden lassen, da mit einem rechtmaéssigen
Mittel (verfassungsmaéssig garantiertes Streik-
recht) ein rechtméssiger Zweck (Anderung der
Arbeitsbedingungen) angestrebt wird. Dies gilt
jedoch nur, sofern durch den Streik nur der Be-
streikte selbst in seiner Handlungsfreiheit tan-
giert wird und nicht auch unbeteiligte Dritte.
Letzteres ware z.B. der Fall, wenn Streikende eine
offentliche Strasse blockieren und so den Ver-
kehrsfluss beeintrachtigen. Gegentiiber diesen
unbeteiligten Dritten kann der Tatbestand der
Notigung erfiillt sein, sofern die Beeintrdachtigung
das tliblicherweise geduldete Mass iiberschreitet.
Ebenso kann der Tatbestand der Notigung ge-
geniiber «Streikbrechern» (Mitarbeitende des
bestreikten Betriebes, die die Teilnahme am
Streik verweigern und ihrer Arbeit nachgehen
mochten) erfiillt sein, wenn Streikende ihnen
den Zugang zum bestreikten Betrieb verwehren.

b) Hausfriedensbruch (Art. 186 StGB)

Sofern es sich bei den Streikenden ausschliess-
lich um Angestellte des bestreikten Betriebes
handelt, wird der Straftatbestand des Hausfrie-
densbruchs im Sinne von Art. 186 StGB in der
Regel nicht erfiillt, da diese Personen grundsatz-
lich Zutritt zu den Betriebsrdumlichkeiten ha-
ben. Sofern jedoch die Arbeitgeberseite auf den
Streik mit Aussperrung reagiert hat, muss dies
als Hausverbot qualifiziert werden, was bei Be-
treten des vom Hausverbot umfassten Bereichs
eine Erfillung des obgenannten Straftatbestan-
des zur Folge hatte. Ebenso kann Hausfriedens-
bruch vorliegen, wenn Streikende durch be-
triebsfremde Personen (z.B. Gewerkschafter)
unterstiitzt werden und diese das Geldnde des
bestreikten Betriebes gegen den Willen des Be-
rechtigten betreten. In diesem Falle diirfte es
sich fiir den Bestreikten empfehlen, gegen die
unerwiinschten «betriebsfremden» Personen

2 Jorg Rehberg/Niklaus Schmid/Andreas Donatsch, Strafrecht III, Delikte ge-

gen den Einzelnen, 8. Auflage, Ziirich 2003, S. 371 f. explizit ein Hausverbot auszusprechen.
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o) Sachbeschddigung (Art. 144 StGB),
Tdtlichkeiten (Art. 126 StGB), Korper-
verletzung (Art. 122 f. StGB)

Dadas Streikrecht grundsatzlich nur das Druck-

mittel der Arbeitsniederlegung umfasst, nicht

aber das Recht, zur Durchsetzung der Forde-
rungen Sachwerte im Eigentum Dritter zu be-
schadigen oder zu zerstéren bzw. Menschen zu
gefdhrden oder zu verletzen, und da solche
Handlungen auch nicht durch den tibergesetz-
lichen Rechtfertigungsgrund der Wahrung be-
rechtigter Interessen abgedeckt sind, miissen
die Tdter strafrechtlich belangt werden. Kommt
es im Rahmen eines Arbeitskampfes zu Sach-
beschddigungen, Tatlichkeiten oder Kérperver-
letzungen, ist die Polizei — unter Wahrung des

Verhéltnismassigkeitsprinzips —zum Einschrei-

ten verpflichtet.

d) Betreten/Blockieren einer Autobahn durch
Streikende (Art. 43 SVG)

Gemass Art. 43 Abs. 3 SVG3 diirfen auf Strassen,
die den Motorfahrzeugen vorbehalten sind (z.B.
Autobahnen und Autostrassen; Art. 45 SSV¥),
nur die vom Bundesrat bezeichneten Arten von
Motorfahrzeugen verkehren und der Zutritt ist
untersagt. Dies bedeutet, dass es Fussgdngern
grundsdtzlich untersagt ist, eine Autobahn zu
betreten, zu iiberqueren oder sich auf einer sol-
chen aufzuhalten (selbst im Falle einer Panne
diirfen die Fahrzeuginsassen die Fahrbahn
nicht betreten; Art. 36 Abs. 3 VRV5). Das Betre-
ten einer Autobahn kann durch das Streikrecht
gerechtfertigt sein, falls ein unmittelbarer Zu-
sammenhang besteht (z.B. Arbeiter einer Auto-
bahn-Baustelle bestreiken dieselbe). In allen
anderen Féllen liegt eine Verletzung von Art. 43
Abs. 3 SVG vor. Zusétzlich muss hinsichtlich al-
ler unbeteiligten Fahrzeuglenker die Erfiillung
des Tatbestandes der Notigung gepriift werden,
sofern der Verkehrsfluss gestort wird. Ebenfalls
zu priifen ist die Erfiillung des Tatbestandes der
Storung des 6ffentlichen Verkehrs im Sinne von
Art. 237 StGB. Gemaéss Bundesgericht ruft eine
planmassige Behinderung des Verkehrsflusses
auf einer Autobahn, um Staus zu verursachen,
eine ernstliche Gefahr fiir die Sicherheit der
Verkehrsteilnehmer im Sinne von Art. 237 StGB
hervor.6 In allen diesen Fdllen ist die Polizei
zum Eingreifen verpflichtet.

3. Strafrechtliche Verantwortlichkeit
der Gewerkschaftsfunktiondre

Oftmals stellt sich hinsichtlich der Strafverfol-
gung das Problem, dass der oder die konkreten
Tdter nicht identifiziert werden konnen. Es
stellt sich deshalb die Frage, inwieweit Gewerk-
schaftsfunktiondre, die zum Streik aufgerufen
haben, stellvertretend strafrechtlich zur Ver-
antwortung gezogen werden kénnen. Diesbe-
ziiglich kommt es auf den konkreten Streikbe-
schluss an. Umfasste der Streikbeschluss, wel-
cher von den Gewerkschaftsfunktiondren
mitgetragen wird, z.B. auch Sachbeschddi-
gungen, konnen die Gewerkschaftsfunktiondre
dafiir belangt werden. In allen anderen Fallen
koénnen nur die tatsdachlich Handelnden straf-
rechtlich verfolgt werden.”

4. Vorgehen der Polizei bei einem
rechtmdssigen Streik

Jeder polizeiliche Eingriff in einen Streik be-
deutet die Beschrankung eines verfassungs-
massig garantierten Grundrechts. Somit mis-
sen fiir eine rechtmdssige Einschrdankung des
Streikrechts die in Art. 36 BV genannten, kumu-
lativen Voraussetzungen erfiillt sein:

— esmuss eine gesetzliche Grundlage vorliegen
(ausgenommen in Fidllen ernster, unmittel-
barer und nicht anders abwendbarer Gefahr;
polizeiliche Generalklausel gemadss Art. 36
Abs. 1 BV);

— es besteht ein 6ffentliches Interesse an der
Einschrankung des Grundrechts oder es
dient dem Schutz von Grundrechten Dritter;

— der Eingriff muss verhdltnismadssig sein (der
Eingriff ist geeignet und erforderlich zur
Erreichung des im oOffentlichen Interesse
stehenden Zwecks, Eingriffszweck und Ein-
griffswirkung stehen nicht in einem Missver-
héltnis zueinander);

— der Kerngehalt des Grundrechts bleibt unan-
getastet.®

Strassenverkehrsgesetz vom 19.12.1958 (SR 741.01).
Signalisationsverordnung vom 5.9.1979 (SR 741.21).
Verkehrsregelnverordnung vom 13.11.1962 (SR 741.11).

Urteil des Bezirksgerichtes Rheinfelden vom 22.8.2001, S. 16.

00NN W

Ziirich 1998, N. 1133 ff.
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Bevor die Polizei in einen Streik eingreift, muss

somit abgekldart werden, ob die Voraussetzungen

fiir eine Einschrankung des Streikrechts gege-
ben sind. Oftmals wird sich die Polizei hinsicht-
lich der gesetzlichen Grundlage auf die polizei-

liche Generalklausel im Sinne von Art. 36 Abs. 1

BV berufen miissen. Das polizeiliche Eingreifen

muss aber stets im 6ffentlichen Interesse erfol-

gen und muss verhaltnisméssig sein. Folgende
weitere Grundsédtze sind dabei stets zu beach-
ten:®

— es ist nicht Aufgabe der Polizei, vor Ort ab-
zukldren, ob der Streik rechtmadssig ist (im
Zweifelsfalle ist von der Rechtmadssigkeit des
Streiks auszugehen);

— die Polizei darf nicht Partei ergreifen und darf
auch nicht zwischen den Parteien schlichten
oder vermitteln (dafiir sind die kantonalen
Einigungsdamter zustandig);

— samtliche Behorden, und damit auch die Po-
lizei, haben sich jeglicher Intervention in den
Arbeitskampf zu enthalten, soweit nicht die
offentliche Ordnung oder die Sicherheit von
Menschen oder Sachwerten gefahrdet ist.

Auch wenn die Polizei keine Vermittlerrolle
zwischen den Parteien einnehmen soll, kann es
sich trotzdem aus praktischen und praventiven
Griinden empfehlen, mit beiden Parteien Kon-
takt aufzunehmen. Im gemeinsamen Gesprach
— nicht liber den Inhalt des Streiks, sondern
liber das Verhalten der Streikenden und der
Bestreikten —konnen mégliche strafbare Hand-
lungen bzw. Beeintrdachtigungen unbeteiligter
Dritter verhindert oder beseitigt werden.

5. Vorgehen der Polizei bei einem
offensichtlich unrechtméssigen
Streik

Ein Streik ist dann unrechtmdssig, wenn er
nicht von einer tariffihigen Organisation ge-
tragen wird, keine durch einen Gesamtar-
beitsvertrag regelbare Ziele verfolgt, gegen

9 Urteil des Bezirksgerichtes Rheinfelden vom 22.8.2001, S. 8.
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bestehende Friedenspflichten verstdsst oder
unverhdltnismassig ist. In einem solchen Fall
konnen sich Streikende nicht auf das verfas-
sungsmadssig garantierte Streikrecht berufen.
Folglich werden auch allfdllige strafbare
Handlungen nicht durch den Streik «legali-
siert». Dies bedeutet fir die Polizei, dass sie —
unter Wahrung des Verhdltnismadssigkeits-
prinzips - zum Eingreifen verpflichtet ist und
notigenfalls Blockaden durchbrechen, Strei-
kende verhaften und strafrechtliche Ermitt-
lungen einleiten muss.

Da die Polizei jedoch in der Regel nicht iiber
die noétigen Hintergrundinformationen hin-
sichtlich der Sozialpartner, der bestehenden
Gesamtarbeitsvertrage oder allfdlliger Frie-
denspflichten verfiigt, ist es fiir sie kaum mog-
lich, die Frage nach der Rechtmadssigkeit oder
Unrechtmassigkeit eines Streiks vor Ort zu be-
antworten. Vorfrageweise konnen jedoch den
Vertretern der Arbeitnehmer- und Arbeitgeber-
seite folgende Fragen gestellt werden:

— Wird der Streik von einer tariffadhigen Orga-
nisation (Gewerkschaft) getragen?

— Geht es um arbeitsrechtliche Forderungen?

Wurden vorgadngig Verhandlungen gefiihrt?

— Wurde eine vertragliche Friedenspflicht ver-
einbart?

Bejahen beide Seiten die ersten drei Fragen
und verneinen die letzte Frage, so kann ein
rechtmadssiger Streik angenommen werden. Be-
steht Uneinigkeit, sollte die Polizei im Zweifels-
falle von der Rechtmdssigkeit des Streiks aus-
gehen und sich entsprechend zuriickhaltend
verhalten. Die Unrechtmassigkeit eines Streiks
ist nur anzunehmen, wenn diese offensichtlich
ist, weil z.B. gegen eine allgemein bekannte, ab-
solute Friedenspflicht verstossen wird.

Karin KELLER, Oblt Dr. iur.

Chefin Sicherheitspolizei-Spezialabteilung
Kantonspolizei Ziirich

keka@kapo.zh.ch



	Streik : rechtliche Aspekte aus polizeilicher Sicht : Zusammenfassung der Seminararbeit des Führungslehrganges III für PolizeioffizierInnen am Schweizerischen Polizei-Institut

